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zwischen der 

 

i4.0MC – Industrie 4.0 Maturity Center GmbH, 

Campus-Boulevard 55, 52074 Aachen, 

 

– im Folgenden Auftraggeber genannt – 

 

und 

 

Herrn Nedim Dedic, 

 

– im Folgenden Auftragnehmer genannt – 

 

wird folgender Vertrag geschlossen 
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§ 1  

Auftragsgegenstand 

Der Auftragnehmer übernimmt den Vortrag „Enterprise Architecture“ als Fachreferent im Pro-

gramm des Zertifikatskurses „Digital Transformation Expert“, voraussichtlich am 04.04.2025 

von 13:00 - 14:00 Uhr. 

 

§ 2  

Leistungen des Auftragnehmers 

(1) Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben als Fachreferent im Zertifikatskurses „Di-

gital Transformation Expert“ einschließlich der Gestaltung von Vorträgen, Plenumsdis-

kussionen oder Gruppenarbeiten. Zur rechtzeitigen Fertigstellung des Kursmaterials 

benötigt der Auftraggeber bis eine Woche vor Kursbeginn die Kursunterlagen in digita-

ler Form. Bitte senden Sie die Unterlagen an events@i40mc.de. 

(2) Dem Auftraggeber wird für den innerdienstlichen Gebrauch ein nicht ausschließliches 

Nutzungsrecht an den für die Durchführung der Maßnahme hinzugezogenen Teilneh-

merunterlagen des Auftragnehmers gewährt. 

(3) Als Kursort wird Aachen vereinbart. 

 

§ 3  

Vergütung 

(1) Für die Leistungserbringung gemäß § 2 dieses Vertrages wird ein Honorar zzgl. der 

gesetzlichen Umsatzsteuer vereinbart, dieses beträgt pauschal 250,- Euro pro Vor-

trags- oder Lehreinheit.   

(2) Nachgewiesene (nur Originalbelege) Reisekosten bis maximal 500,- Euro werden vom 

Auftraggeber wie folgt übernommen: 

a. Bahnfahrt 2. Klasse 

b. Flug Economy Class (Nur nach vorheriger Abstimmung) 

c. PKW: 0,30 Euro pro Kilometer, bis zur Höhe der Kosten der Bahnfahrt 2. Klasse 

(3) Hiermit sind sämtliche mit diesem Vertrag verbundenen Kosten des Auftragnehmers 

abgegolten. 
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§ 4  

Rechnungsstellung 

(1) Die Abrechnung erfolgt nach der Beendigung des Kurses, spätestens jedoch binnen 

zwei Wochen nach Kursende. 

(2) Die Auszahlung erfolgt auf das auf der Rechnung des Auftragnehmers angegebene 

Bankkonto. 

 

§ 5  

Geheimhaltung 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm während seiner Tätigkeit für den 

Auftraggeber bekanntwerdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, alle sonstigen 

persönliche, geschäftliche und betriebliche Sachverhalte während und nach Beendi-

gung dieses Vertragsverhältnisses, Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, geheimhaltungsbedürftige Informationen, ohne 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zu verwerten, insbesondere keine Schutz-

rechtsanmeldungen vorzunehmen. Nutzungs- und Benutzungsrechte an geheimhal-

tungsbedürftigen Informationen, dem damit verbundenen Know-how oder ggf. darauf 

angemeldeten oder erteilten Schutzrechten, werden dem Auftragnehmer aufgrund die-

ses Vertrages nicht erteilt. 

(3) Im Übrigen sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der gültigen 

Form zu beachten. 

 

§ 6  

Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen (ein-

schließlich eventuell angefertigter Kopien) ordnungsgemäß aufzubewahren, insbeson-

dere dafür zu sorgen, dass Dritte keine Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung 

gestellten Unterlagen sowie eventuell davon angefertigte Kopien sind während der 

Dauer des Vertragsverhältnisses auf Anforderung zurückzugeben. Nach Beendigung 

des Vertragsverhältnisses besteht die Verpflichtung, dem Auftraggeber die Unterlagen 

unverzüglich und unaufgefordert zurückzugeben. 

(2) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, an Unterlagen im Sinne dieses Abschnitts ein 

Zurückbehaltungsrecht auszuüben. 
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§ 7  

Auftragskündigung 

(1) Der Auftraggeber kann den Auftrag bis zwei Wochen vor Beginn des Kurses kündigen; 

der Auftragnehmer hat insoweit keinen Anspruch auf Schadensersatz. Erfolgt die Kün-

digung kurzfristiger, kann der Auftragnehmer nachweislich entgangene Honorare bis 

zur Höhe der in § 3 Absatz 1 dieses Vertrages vereinbarten Vergütung geltend machen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für den Auftragnehmer, soweit die Kündigung nicht 

aufgrund einer Terminkollision mit einer nach Abschluss dieses Vertrages eingegan-

gener Verpflichtung beruht. Erfolgt eine Kündigung durch den Auftragnehmer kurzfris-

tiger oder aufgrund einer vom Auftragnehmer verschuldeten Terminkollision, hat er 

dem Auftraggeber den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 

§ 8  

Korruptionsprävention 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jegliche Einflussnahme auf Entscheidungen der Mitarbei-

ter:innen des Auftraggebers oder sonstiger Dritter durch Angebot oder Gewährung von Ver-

günstigungen zu unterlassen. 

 

§ 9  

Scientology-Erklärung 

(1) Der Auftragnehmer erklärt, dass er bzw. sein Unternehmen nicht nach einer Techno-

logie von L. Ron Hubbard arbeitet und weder er noch seine Mitarbeiter:innen nach 

einer Technologie von L. Ron Hubbard geschult werden bzw. Kurse und/oder Semi-

nare nach der Technologie von L. Ron Hubbard besuchen. Er erklärt, dass er die Tech-

nologie von L. Ron Hubbard zur Führung seines Unternehmens sowie zur Durchfüh-

rung von Seminaren ablehnt und nicht Mitglied der International Association of Scien-

tologists (IAS) ist. 

(2) Für den Fall, dass diese Erklärung nicht der Wahrheit entspricht, verpflichtet sich der 

Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe der vereinbarten Vergütung. 
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§10  

Sonstige Bestimmungen 

(1) Mit diesem Vertrag wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Ein Weisungsrecht des Auf-

traggebers gegenüber dem Auftragnehmer besteht nicht. Die Versteuerung des Hono-

rars obliegt dem Auftragnehmer. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers haben keine Gültigkeit. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 

übrigen  

Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die ungül-

tige  

Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, welche dem wirtschaftlichen 

Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahekommt. 

(4) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche 

Nebenabreden sind nicht getroffen. 

(5) Ergänzend gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(6) Gerichtsstand ist Aachen. 

 

Aachen, den 15. Januar 2025 

 

___________________________________          __________________________________                                   

               Unterschrift Referent         Unterschrift Kursverantwortlicher 

 

 


